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A. Prüfungsauftrag und Erklärung der Unabhängigkeit

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland hat uns gemäß § 157 Satz 2 Nieder-

sächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) mit der Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung für den Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,

Westerstede

- im Folgenden auch "AWB" oder "Eigenbetrieb" genannt -

beauftragt. Wir haben daraufhin den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1

bis 3) unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das  Wirtschaftsjahr 2021

(Anlage 4) daraufhin zu prüfen, ob sie den maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften ent-

sprechen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Eine Erweiterung des Prüfungsauftrages ergibt sich aus § 30 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4 Eigenbe-

triebsverordnung (EigBetrVO). Dementsprechend beinhaltet die Jahresabschlussprüfung auch

die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Zu beurteilen sind zudem die wirt-

schaftlichen Verhältnisse.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) gegebenen Empfehlungen des Prüfungsstandards "Grundsätze ord-

nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n.F.) erstellt und richtet sich an

den Eigenbetrieb.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen Erläuterungsteil erweitert, der diesem

Bericht als Anlagen 7 und 8 beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorge-

schriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses.

Die Jahresabschlussprüfung vor Ort haben wir am 8. September 2022 abgeschlossen. Ab-

schließende Prüfungshandlungen führten wir bis zum 12. Dezember 2022 durch. Den Bericht

haben wir anschließend in unserem Büro ausgearbeitet.
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Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis

zu Dritten, die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Lagedarstellung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und Lagebericht ist durch uns als

Abschlussprüfer im Rahmen einer Vorwegstellungnahme zu beurteilen.

1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Folgende Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht sind zur Beurteilung der wirtschaftli-

chen Lage und zum Geschäftsverlauf als wesentlich hervorzuheben:

 Durch die anhaltendende Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Ein-

schränkungen sowohl des wirtschaftlichen als auch des alltäglichen Lebens sind die Bürge-

rinnen und Bürger vermehrt zu Hause geblieben, so dass insbesondere die Restabfallmen-

gen um 1,64 % gestiegen sind. 

 Für das Wirtschaftsjahr 2021 musste der Abfallwirtschaftsbetrieb die Gebühren für die Rest-

müllentsorgung erhöhen. Die Erhöhung lag dabei durchgängig bei 8,17 %.

 Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat im Geschäftsjahr 2021 Investitionen in verschiedene

Sachanlagen in Höhe von T€ 1.236 getätigt.

 Auf der Finanzierungsseite weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 31,3 %

(Vorjahr: 19,5 %) auf. Im Übrigen stehen den langfristig gebundenen Vermögenswerten

mittel- und langfristige Rückstellungen gegenüber.

 Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebes ist ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit

des Eigenbetriebs war jederzeit gegeben.

 Beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Ammerland (AWB) wird im Berichtsjahr ein Jah-

resgewinn von T€ 2.588 ausgewiesen.
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2. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Hierzu enthält der Lagebericht folgende Kernaussagen:

 Nach der im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlichen Gebührenerhöhung musste der Abfallwirt-

schaftsbetrieb die Gebühren für die Rest- und Biomüllentsorgung für das Wirtschaftsjahr

2022 anheben. 

 Die Betriebsleitung geht zukünftig von steigenden Umsatzvolumen aus. Für die Jahre 2022

und 2023 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

 Die wesentlichen Risiken, die die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs in der Zu-

kunft beeinflussen werden, sind in der fortschreitenden Tendenz des rückläufigen Abfallauf-

kommens zu sehen. Hierdurch werden die Kosten je Tonne Abfall unausweichlich weiter

steigen. Diesem Effekt wird nur begrenzt durch Gebührenerhöhungen begegnet werden

können. 

 Die Betriebsleitung reagiert auf diesen Trend durch die verstärkte Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Verbundpartnern, über die eine effiziente Auslastung der Anlagen und Deponien

gewährleistet werden kann.

 Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, die in al-

len Wirtschaftsbereichen festzustellende Inflation sowie Lieferengpässe aufgrund der weiter-

hin anhaltenden Corona-Pandemie werden den Gebührenhaushalt in den Folgejahren be-

lasten. 

 Die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen werden sich in den langfristigen Verträgen

des Abfallwirtschaftsbetriebes über die vereinbarten Preisgleitklauseln bemerkbar machen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von

der Lage des Eigenbetriebes gibt und die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen

Chancen und Risiken plausibel darstellt.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung

und der Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland für das zum 31. Dezem-

ber 2021 endende Wirtschaftsjahr.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Bestimmungen, die nicht die Rechnungslegung

betreffen, gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen an-

deren Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht er-

geben.

Eine Beurteilung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegen-

stand des uns erteilten Auftrages. Wir haben jedoch die gesetzlichen Vertreter auf die Bedeu-

tung eines ausreichenden Versicherungsschutzes hingewiesen.

Wir weisen darauf hin, dass das Ziel einer Jahresabschlussprüfung in der Abgabe eines Prü-

fungsurteils dahingehend besteht, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Die von uns im

Rahmen der Prüfungsplanung angenommenen Wesentlichkeitsgrenzen sowie die durchgeführ-

ten berufsüblichen Prüfungshandlungen sind demzufolge auf die Richtigkeit des Jahresab-

schlusses im Ganzen, nicht aber auf einzelne Posten oder Transaktionen gerichtet.

Die Prüfung umfasste auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Hierzu sind im Prüfungsbericht darzustellen:

 die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität der Gesell-

schaft,

 verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die

Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und

 die Ursachen eines etwaigen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahres-

fehlbetrages.

Dabei ist es nach Auffassung des IDW nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche

Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Betriebsleitung und die Geschäftspolitik zu beurteilen.
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Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten

Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Vorjahresabschluss 2020.

Die Verantwortung für die Vermeidung und Aufdeckung etwaiger Unregelmäßigkeiten liegt bei

den gesetzlichen Vertretern. Als Abschlussprüfer sind wir nicht verantwortlich für die Verhinde-

rung von Unregelmäßigkeiten. Gegenstand unseres Auftrages waren demgemäß nicht die Auf-

deckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen und sonstige

Untreuehandlungen, sowie außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst die aus der Ge-

schäftstätigkeit und Organisation des Unternehmens resultierenden Risiken wesentlicher Fehl-

aussagen in der Rechnungslegung untersucht. Unter Berücksichtigung unserer Prüfungshand-

lungen zur Einschätzung von Prüfungsrisiken und zur Beurteilung der Lage des Unternehmens

sowie einer grundsätzlichen Beurteilung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems haben wir anschließend unsere Prüfungsstrategie erarbeitet, kritische

Prüffelder identifiziert und unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaft-

lichkeit ein entsprechendes Prüfungsprogramm entwickelt.

Unsere Prüfungsstrategie führte zur Festlegung folgender Prüfungsschwerpunkte:

 Eröffungsbilanzwerte im Rahmen der Erstprüfung

 Umsatzrealisation (Periodenabgrenzung)

 Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens

 Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

 Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht

Unsere Prüfungshandlungen erfolgten dabei überwiegend auf Basis von Stichproben.

Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bücher, Belege und sonstige

Geschäftsunterlagen eingesehen sowie Bankbestätigungen für die Guthaben bei Kreditinstituten

eingeholt.
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Im Übrigen lagen für die Vermögensgegenstände und Schulden die üblichen Bestandsnachwei-

se vor.

Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die

Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung

unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt.

Die Betriebsleitung hat uns alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht.

Nach der von der Betriebsleitung schriftlich abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind im Jah-

resabschluss die Vermögens- und Schuldposten sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge

vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine

weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige Verpflichtungen, als sie aus der

Bilanz oder dem Anhang ersichtlich sind. Die Betriebsleitung hat in der Vollständigkeitserklärung

ferner versichert, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die

Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die gesetzlich ge-

forderten Angaben enthält.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Betriebssatzung sieht vor, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Ei-

genbetriebes auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches

erfolgt.

Die Bücher des Eigenbetriebes und die sonstigen Unterlagen sind ordnungsmäßig und über-

sichtlich geführt. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Die Buchführung und die wei-

teren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.
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Das Rechnungswesen wird mit der beim Amt für Finanzwesen des Landkreises Ammerland

eingerichteten Software geführt. Folgende Programme finden Anwendung:

 Finanzbuchführung nebst Kostenstellenrechnung,

 Anlagenbuchführung,

 Lohnbuchhaltung.

2. Vorjahresabschluss

Der von der Treuhand Weser-Ems GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, geprüf-

te Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk versehen.

Der Kreistag des Landkreises Ammerland hat am 9. Dezember 2021 über den Jahresabschluss,

den Lagebericht, die Entlastung der Betriebsleitung und die Verwendung des Jahresüber-

schusses beschlossen.

Der Feststellungsvermerk des zuständigen Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ammer-

land datiert vom 1. September 2021.

Die öffentliche Bekanntmachung gemäß § 36 Absatz 1 EigBetrVO erfolgte am 25. März 2022 in

der Nordwest-Zeitung.

Der Jahresabschluss nebst Lagebericht lag in der Zeit vom 8. März bis 15. März 2022 gemäß

§ 36 Absatz 2 EigBetrVO öffentlich aus.

3. Jahresabschluss

Unsere Prüfung ergab, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach den maß-

geblichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Eigenbetrieben aufgestellt und ordnungs-

gemäß aus den Büchern des Eigenbetriebes entwickelt worden sind. Die Ansatz-, Ausweis- und

Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Der Anhang enthält die gesetzlich geforderten Anga-

ben. Die ergänzenden Bestimmungen der Satzung über den Jahresabschluss wurden

eingehalten.
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4. Lagebericht

Unsere Prüfung ergab, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei

der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild

von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentli-

chen Chancen und Risiken ist zutreffend dargestellt. Der Lagebericht enthält im Übrigen die ge-

setzlich geforderten Angaben.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für den Jahresabschluss zum

31. Dezember 2021 sind im Anhang (Anlage 3) dargestellt. Wir verweisen auf folgende Beson-

derheiten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 hin:

Der Eigenbetrieb hatte im Rahmen der Laufzeitverlängerung des Deponiebetriebs die Rückstel-

lung für Rekultivierung und Nachsorge des Deponiegeländes Mansie II neu zu bewerten. Der

hieraus resultierende Abzinsungsertrag in Höhe von T€ 2.436 soll mit Beschluss des Kreistags

des Landkreises Ammerland über die Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses 2021 einer

zweckgebundenen Rücklage (Deponiebewertungsrücklage) zugeführt werden.

Der Bestand an Altpapiertonnen und -containern wurde in der Vergangenheit als Festwert be-

wertet. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 werden diese Gegenstände des Anlagevermö-

gens als Sammelposten zusammengefasst dargestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Weitere Änderungen der Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen

sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes liegen nach unseren Feststellungen

nicht vor.

Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten Besonderheiten vermittelt der Jahresab-

schluss des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland insgesamt unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.
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Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage im folgenden Abschnitt III - Erläuterungen und Analysen zum Jahresabschluss.

III. Erläuterungen und Analysen zum Jahresabschluss

1. Mehrjahresübersicht

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes in den letzten drei Jahren stellt

sich anhand ausgewählter Kennzahlen wie folgt dar:

2021 2020 2019

Vermögenslage

Bilanzsumme T€ 20.643 19.860 20.127

Langfristig gebundenes Vermögen T€ 13.405 7.945 14.458

Kurzfristig gebundenes Vermögen T€ 7.238 11.915 5.669

Eigenkapital T€ 6.453 3.865 3.906

Langfristiges Fremdkapital T€ 10.179 12.571 12.413

Kurzfristiges Fremdkapital T€ 4.011 3.424 3.743

Ertragslage

Umsatzerlöse T€ 20.077 20.108 19.815

Betriebsergebnis T€ 120 -90 -141

Finanzergebnis T€ 2.468 54 110

Jahresergebnis T€ 2.588 -36 -31

Kennziffern

Cash flow T€ 503 677 647

Investitionen T€ 6.236 485 50

Anlagendeckung T€ 3.227 8.491 1.861

durchschnittl. Arbeitnehmer Zahl 9 9 9

Eigenkapitalquote % 31,3 19,5 19,4

Eigenkapitalrendite % 40,1 -0,9 -0,8

Umsatzrendite % 12,9 -0,2 -0,2

Die Übersicht beinhaltet sowohl den gebührenrechtlichen Teil als auch den Betrieb gewerblicher Art.
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2. Vermögens- und Kapitalstruktur

In der folgenden Übersicht haben wir die Bilanz zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen

Gesichtspunkten gegliedert und den entsprechenden Posten des Vorjahres gegenübergestellt:

Vermögensstruktur

31.12.2021 31.12.2020
Verän-
derung

T€ % T€ % T€

Immaterielle Vermögensgegenstände 9 0,0 17 0,1 -8

Sachanlagen 2.946 14,3 2.008 10,1 938

Finanzanlagen 10.450 50,6 5.920 29,8 4.530

Langfristig gebundenes Vermögen 13.405 64,9 7.945 40,0 5.460

Vorräte 11 0,1 11 0,1 0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.426 11,8 2.197 11,1 229

Forderungen im Verbundbereich 10 0,0 1 0,0 9

Liquide Mittel 4.784 23,2 9.698 48,8 -4.914

Rechnungsabgrenzungsposten 7 0,0 8 0,0 -1

Kurzfristig gebundenes Vermögen 7.238 35,1 11.915 60,0 -4.677
20.643 100,0 19.860 100,0 783

Kapitalstruktur

Stammkapital 511 2,5 511 2,6 0

Rücklagen 3.508 17,0 3.508 17,7 0

Verlustvortrag -154 -0,7 -118 -0,6 -36

Jahresergebnis 2.588 12,5 -36 -0,2 2.624

Eigenkapital 6.453 31,3 3.865 19,5 2.588

Langfristige sonstige Rückstellungen 10.179 49,3 12.571 63,3 -2.392

Langfristiges Fremdkapital 10.179 49,3 12.571 63,3 -2.392

Kurzfristige sonstige Rückstellungen 1.078 5,2 539 2,7 539

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 2.099 10,2 2.092 10,5 7

Verbindlichkeiten gegenüber den Kommunen 787 3,8 729 3,7 58

Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis
Ammerland 10 0,0 22 0,1 -12

Übrige Verbindlichkeiten 37 0,2 42 0,2 -5

Kurzfristiges Fremdkapital 4.011 19,4 3.424 17,2 587
20.643 100,0 19.860 100,0 783
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Eine Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen des Berichts- sowie des Vorjahres, die

über die nachstehende Darstellung hinausgeht, haben wir unserem Bericht als Anlage 7 beige-

fügt.

Auf der Aktivseite nahmen das langfristig gebundene Vermögen um T€ 5.460 zu und das kurz-

fristig gebundene Vermögen um T€ 4.677 ab.

Bei dem Anlagevermögen standen den Nettoinvestitionen von T€ 6.236 Abschreibungen von

T€ 307 sowie Tilgungen von Finanzanlagen von T€ 470 gegenüber.

Wesentliche Investitionen des Wirtschaftsjahres betrafen die mechanische Abfallvorbehand-

lungsanlage (T€ 1.159) und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (T€ 5.000).

Die Entwicklung der liquiden Mittel (stichtagsbedingte Abnahme um T€ 4.914 auf T€ 4.784) wird

in der im folgenden Abschnitt aufgeführten Kapitalflussrechnung erläutert.

Auf der Passivseite verminderte sich insbesondere das langfristige Fremdkapital um T€ 2.392.

Das Eigenkapital beträgt bei einem Jahresergebnis von T€ 2.588 insgesamt T€ 6.453 (Vorjahr:

T€ 3.865) und im Verhältnis zur Bilanzsumme 31,3 % (Vorjahr: 19,5 %).

Die langfristigen sonstigen Rückstellungen beinhalten mit T€ 10.136 Rückstellungen für Rekulti-

vierung und Nachsorge der Deponie Mansie II sowie mit T€ 43 Altersteilzeitverpflichtungen. Die

Verminderung der langfristigen sonstigen Rückstellungen zum Vorjahr ist auf die Neubewertung

der Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge zurückzuführen.

Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist geordnet.
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3. Finanz- und Liquiditätslage

Aus der vorstehend dargestellten Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich im langfristigen

Bereich eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (T€ 13.405) durch Eigenka-

pital (T€ 6.453) und langfristiges Fremdkapital (T€ 10.179) in Höhe von T€ 3.227. Die Überde-

ckung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.264.

Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital (T€ 4.011) in voller Höhe durch

kurzfristig gebundenes Vermögen (T€ 7.238) gedeckt.

Die Finanzierung des Eigenbetriebes ist geordnet. 

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum sowie bis zum Prüfungszeitpunkt stets gege-

ben.
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Die nachfolgend aufgeführte Kapitalflussrechnung zeigt, wie der Eigenbetrieb in 2021 und

2020 finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen

vorgenommen wurden:

2021 2020
T€ T€ T€

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.588 -36

Abschreibungen auf Anlagevermögen 307 677

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0 -65

Veränderung der langfristigen Rückstellungen -2.392 101

Cash flow 503 677

Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 539 -728

Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -238 32

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva 48 458

Zinsaufwendungen/Zinserträge -32 -54

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 820 385

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -6.236 -485

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens (Erlöse aus dem Abgang von
Anlagevermögen) 470 6.320

erhaltene Zinsen 32 112

Mittelabfluss/-zufluss aus der Investitionstätigkeit -5.734 5.947

Ausschüttung Eigenkapitalzuführungen 0 -5

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 -48

gezahlte Zinsen 0 -1

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 -54

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-
bestandes *) -4.914 6.278

Finanzmittelbestand *) am Anfang des Geschäftsjahres 9.698 3.420

Finanzmittelbestand *) am Ende des Geschäftsjahres 4.784 9.698

*) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
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Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 820) reichte nicht aus, um den Mittelab-

fluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 5.734) zu finanzieren, so dass sich der Finanzmittelbe-

stand stichtagsbezogen um T€ 4.914 auf T€ 4.784 verringerte.

4. Ertragslage

In 2021 ist ein Jahresüberschuss von € 2.587.510,23

zu verzeichnen.

Im Vorjahr belief sich der Jahresfehlbetrag auf € 35.897,77

Die Ergebnisveränderung beträgt € 2.623.408,00

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Gegenüber-

stellung der Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 und 2020. Die Gliederung erfolgt nach wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten.

2021 2020

Ergebnis-
verände-

rung
T€ % T€ % T€

Umsatzerlöse 20.077 100,0 20.108 100,0 -31

Betriebsleistung 20.077 100,0 20.108 100,0 -31

Materialaufwand -18.351 -91,4 -18.018 -89,6 -333

Personalaufwand -612 -3,0 -581 -2,9 -31

Abschreibungen Anlagevermögen -307 -1,5 -677 -3,4 370

Sonstige betriebliche Aufwendungen -876 -4,4 -1.060 -5,3 184

Sonstige Steuern -3 0,0 -3 0,0 0

Betriebsaufwand -20.149 -100,3 -20.339 -101,2 190

Sonstige betriebliche Erträge 192 1,0 141 0,7 51

Betriebsergebnis 120 0,7 -90 -0,5 210

Finanzergebnis 2.468 12,3 54 0,3 2.414

Jahresergebnis 2.588 13,0 -36 -0,2 2.624

Eine Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung des Berichts-

sowie des Vorjahres, die über die nachstehende Darstellung hinausgeht, haben wir unserem

Bericht als Anlage 8 beigefügt.
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Im Finanzergebnis sind Erträge aus der Abzinsing langfristiger Rückstellungen in Höhe von

T€ 2.436 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.

Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2021
T€

2020
T€

Gebührenrechtlicher Teil 2.436 -76

Betrieb gewerblicher Art 152 40

E. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems erfolgte im Rahmen der Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung.

Die Betriebsleitung bedient sich aufgrund des wenig komplexen Risikoumfeldes der

Instrumentarien des Rechnungswesens, des Wirtschaftsplans und des Vertragscontrollings zur

Definition von Frühwarnsignalen und zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die

hieraus gewonnenen Informationen sowie die Ergebnisse der anschließenden Kommunikation

mit den entsprechenden Bereichen werden ggf. zur Risikobeurteilung mit dem Überwachungs-

gremium erörtert.

Im Übrigen verweisen wir auf den Fragenkreis 4 zur Berichterstattung über die Erweiterung der

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG in der Anlage 6 zu diesem Bericht.

F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung nach § 30 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4 EigBetrVO den Fra-

genkatalog des IDW-Prüfungsstandards PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet, der gemeinsam durch Mitglieder des Fachaus-

schusses für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des IDW (ÖFA) und Vertretern des

Bundesfinanzministeriums, des Bundesrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe erarbeitet

worden ist. Den mit unseren Feststellungen versehenen Fragenkatalog haben wir unserem Be-
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richt als Anlage 6 beigefügt.

Dementsprechend haben wir unter Berücksichtigung der Organisation, des Instrumentariums

und der Tätigkeit die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, d. h. ob die Geschäfte mit

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen

Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind, geprüft.

Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Anlass zu

Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung des Eigenbetriebes geben könnten.

Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen haben wir im Hauptteil unseres Prüfungsberichtes in

D.III. "Erläuterungen und Analysen zum Jahresabschluss" Stellung genommen.

Nachteilige Veränderungen der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität und Rentabili-

tät gegenüber dem Vorjahr und Verluste, die das Jahresergebnis nicht unerheblich beeinflusst

haben, sind nicht zu vermerken.

Der Eigenbetrieb ist mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Zum Abschlussstich-

tag ergibt sich ein Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme von 31,3 %.

Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes ist fristenkongruent finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war im Wirtschaftsjahr 2021 stets gegeben.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.588 (Vorjahr: Jahres-

fehlbetrag T€ 36) ab.

Der Erfolgsplan sah für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Ergebnis von T€ 1 vor. Für das

Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Ergebnis von T€ 2 erwartet.

Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Anlass zu

Beanstandungen an der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und der

Rentabilität geben könnten.
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G. Entscheidungshilfen für die Organisation und die wirtschaftliche

Führung des Eigenbetriebes

Über die Prüfung der aufbau- und ablauforganisatorischen Grundlagen sowie der wirtschaftli-

chen Führung haben wir im Fragenkatalog zur Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-

schlussprüfung nach § 53 HGrG Stellung genommen.
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H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

(Anlage 4) des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland, Westerstede, unter

dem Datum vom 12. Dezember 2022 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wie-

dergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland, Westerstede

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,

Westerstede, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und

Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,

Westerstede, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen (EigBetrVO) i. V. m. den

einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten (zusammen die Rechtsvorschriften) und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-

schriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-

gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Rechts-

vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i. V. m. § 29 ff. EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei-

le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie des Kreistags

des Landkreises Ammerland für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Rechtsvorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-

lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
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gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zu ermögli-

chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu können.

Der Betriebsausschuss sowie der Rat der Stadt sind verantwortlich für die Überwachung des

Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-

ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i. V. m. § 29 ff. EigBetrVO unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-

ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-

se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-

nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser

Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame

Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-

werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-

gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der landesrechtli-

chen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben

von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-

urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-

res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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ANLAGE 1

Abfallwirtschaftsbetrieb LK Ammerland, Westerstede
(gebührenrechtlicher Teil und Betrieb gewerblicher Art)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

31.12.2021 31.12.2020
€ €

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software, Abfallwirtschaftskonzept 9.307,90 17.402,90

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 110.541,15 88.065,46

2. Grundstücke ohne Bauten 463.635,95 463.635,95

3. Bauten auf fremden Grundstücken 30.177,09 33.218,09

4. Rekultivierung und Nachsorge 6,08 6,08

5. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.467.744,00 3.925,93

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 873.992,33 987.719,55

7. Anlagen im Bau 0,00 431.868,00

2.946.096,60 2.008.439,06

III. Finanzanlagen

1. Sonstige Ausleihungen 10.450.000,00 5.920.000,00

13.405.404,50 7.945.841,96

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren 11.127,52 10.913,14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.425.395,33 2.196.994,83

2. Forderungen an den Landkreis Ammerland 10.266,96 1.123,30

2.435.662,29 2.198.118,13

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.784.093,03 9.697.570,83

7.230.882,84 11.906.602,10

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.633,59 7.941,32

20.642.920,93 19.860.385,38

P A S S I V A

31.12.2021 31.12.2020
€ €

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital 511.291,88 511.291,88

II. Allgemeine Rücklagen 3.508.179,82 3.508.179,82

III. Verlustvortrag -154.246,02 -118.348,25

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.587.510,23 -35.897,77

6.452.735,91 3.865.225,68

B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN 14,28 25,54

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen 11.257.418,25 13.110.533,60

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.099.044,09 2.092.031,78

2. Verbindlichkeiten gegenüber den Kommunen 786.967,70 729.196,68

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis
Ammerland 10.237,83 21.713,85

4. Sonstige Verbindlichkeiten 36.502,87 41.658,25

2.932.752,49 2.884.600,56

20.642.920,93 19.860.385,38
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ANLAGE 2

  Abfallwirtschaftsbetrieb LK Ammerland, Westerstede
(gebührenrechtlicher Teil und Betrieb gewerblicher Art)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

2021 2020
€ €

1. Umsatzerlöse 20.077.052,80 20.108.307,17

2. Sonstige betriebliche Erträge 191.634,14 141.050,23

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 253.724,12 300.760,06

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.097.359,00 17.717.346,15

18.351.083,12 18.018.106,21

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 477.954,32 444.680,38

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 133.799,85 136.350,92
- davon für Altersversorgung: 

€ 54.620,45 (Vorjahr: € 55.662,96)

611.754,17 581.031,30

5. Abschreibungen 306.579,89 676.913,99

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 876.154,16 1.059.779,24

7. Betriebsergebnis 123.115,60 -86.473,34

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.467.664,18 112.011,42
- davon aus der Abzinsung langfristiger

Rückstellungen: 
€ 2.435.513,94 (Vorjahr: € 0,00)

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 58.166,29
- davon aus der Aufzinsung langfristiger

Rückstellungen: 
€ 0,00 (Vorjahr: € 57.126,00)

10. Ergebnis nach Steuern 2.590.779,78 -32.628,21

11. Sonstige Steuern 3.269,55 3.269,56

12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.587.510,23 -35.897,77

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages

a) Einstellung in zweckgebundene Rücklagen -2.435.513,94 0,00

b) Vortrag auf neue Rechnung -151.996,29 35.897,77
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Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland, Westerstede 
(gebührenrechtlicher Teil und Betrieb gewerblicher Art) 

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021 

 
 
Allgemeine Angaben 

 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland hat seinen Sitz in Westerstede. 

 

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-

vorschriften des Handelsgesetzbuches i. V. m. § 20 und § 24 der Eigenbetriebsverordnung auf-

gestellt. 

 

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten "Rekultivierung und Nachsorge" und 

"Sonderposten" erweitert. 

 

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu 

den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftre-

ten. 

 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss ange-

wendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze in Anlehnung an die Vorschriften des Han-

delsgesetzbuches aufgestellt. 

 

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-

posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen 

verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert 

wird. 

 

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Wirtschaftsjahres stimmen mit denen der Schlussbi-

lanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortfüh-

rung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden ein-

zeln bewertet. 
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Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die 

zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen 

Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne 

sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwen-

dungen und Erträge des Wirtschaftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berück-

sichtigt worden. 

 

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. 

 

Anlagevermögen: 

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um 

planmäßige Abschreibungen, bewertet. 

 

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich plan-

mäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung 

des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im 

Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. 

 

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten bis 800,00 Euro werden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben und als 

Abgang gezeigt. 

 

Der Bestand an Altpapiertonnen und -containern wurde in der Vergangenheit als Festwert bewer-

tet. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 werden diese Gegenstände des Anlagevermögens als 

Sammelposten zusammengefasst dargestellt und über fünf Jahre abgeschrieben. 

 

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. 

 

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorge-

nommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund 

des Wertaufholungsgebotes erfolgen bis zu den Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine 

dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen. 

 

Umlaufvermögen 

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewer-

tungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt. Ab-

schreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebil-

det. 

 

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert berücksichtigt. 
  

. 
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Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-

pflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. 

 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit 

entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 10 Jahre abgezinst. 

 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt. 

 

Altersversorgung 

Aufgrund der Einschaltung einer Zusatzversorgungskasse liegt bei der Zusatzversorgung der Be-

schäftigten eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. In Ausübung des Passivierungswahlrechtes 

nach Artikel 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB wurde keine Pensionsrückstellung gebildet. Die Zusatzver-

sorgung besteht bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Die Höhe des Arbeitge-

ber-Umlagesatzes belief sich im Berichtsjahr auf 6,45 %. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der 

verbeitragten Löhne und Gehälter 427 TEUR. 

 

Auf die Bilanzierung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen (Beamte) wurde verzichtet, da 

diese Rückstellung im Jahresabschluss des Landkreises Ammerland gebildet wird. 
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Erläuterungen der Bilanz 

 

1. Anlagevermögen 

 

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Jahr 2021 sind aus dem 

Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.  

 

Die Investitionen des Jahres 2021 wurden hauptsächlich im Bereich der Maschinen und ma-

schinellen Anlagen sowie im Finanzanlagevermögen vorgenommen. Sie betreffen im Wesent-

lichen die Erneuerung der mechanischen Abfallvorbehandlungsanlage sowie Darlehensge-

währung. 

 

2. Eigenkapital 

 EUR 

Stand 1. Januar 2021 3.865.225,68 

Ausschüttung Eigenkapitalverzinsung 0,00 

Jahresüberschuss (gebührenrechtlicher Teil und Betrieb gewerblicher Art) 2.587.510,23 

Stand 31. Dezember 2021 6.452.735,91 

 

3. Sonderposten 

 

Der Sonderposten wurde aus Gebühreneinzahlungen zur Finanzierung des Anlagevermögens für 

Rekultivierung und Nachsorge gebildet. Die zukünftige Auflösung dient zur Neutralisation der Ab-

schreibungen des Anlagevermögens.  

 

4. Sonstige Rückstellungen 

 

         Stand  Abzinsung/    Stand 

     01.01.2021       Verbrauch  Zuführung                 31.12.2021 

          EUR       EUR      EUR   EUR 

 
Rückstellung mit nicht 
erheblichem Umfang 
Rekultivierung und    
Nachsorge             12.571.458,00 -2.435.513,94 0,00 10.135.944,06 

Rückstellungen mit    
unerheblichem Umfang 539.075,60 -259.409,31 841.807,90 1.121.474,19 
 13.110.533,60 -2.694.923,25 841.807,90 11.257.418,25 
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Sonstige Angaben 

 

1. Organe des Eigenbetriebes 

 

Betriebsleitung 

Michael Hauschke, Betriebsleiter 

Dipl.-Ing. Jörg Schelling, stellv. Betriebsleiter (bis 31.07.2022) 

Julia Viola, stellv. Betriebsleiterin (ab 01.08.2022) 

 

Die Vergütung des Betriebsleiters betrug in 2021 95 TEUR. 

 

Betriebsausschuss bis 31.10.2021 

Kreistagsabgeordneter Frank Oeltjen (Vorsitzender), Versicherungskaufmann 

Kreistagsabgeordneter Knut Bekaan, kaufmännischer Angestellter 

Kreistagsabgeordneter Dieter Ahlers, Landwirt  

Kreistagsabgeordneter Gerold Kahle, Unternehmer 

Kreistagsabgeordneter Lars Schmidt-Berg, Kaufmann 

Kreistagsabgeordnete Kirsten Schnörwangen, Bauzeichnerin 

Kreistagsabgeordnete Kira Wiechert, Verwaltungsfachangestellte 

Kreistagsabgeordneter Dennis Rohde, Rechtsanwalt, Mitglied des deutschen Bundestages 

Kreistagsabgeordneter Stefan Töpfel, Krankenpfleger 

Kreistagsabgeordneter Hartmut Orth, Diplom Kaufmann 

Kreistagsabgeordneter Andreas Stadlik (Grundmandat) 

Kreistagsabgeordneter Edgar Autenrieb  
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ANLAGE ZUM ANHANG

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS AMMERLAND, WESTERSTEDE

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2021

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

1.1.2021 Zugänge

Umbuchungen
/ Anpassung
historische

AHK Abgänge 31.12.2021 1.1.2021 Zugänge Abgänge

Anpassung
kummulierte

Abschrei-
bungen 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

€ € € € € € € € € € € €

1 ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software, Abfallwirtschaftskonzept 74.750,32 0,00 19.948,94 0,00 94.699,26 57.347,42 8.095,00 0,00 19.948,94 85.391,36 9.307,90 17.402,90

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 15.965.555,14 27.632,16 -31.623,00 0,00 15.961.564,30 15.877.489,68 5.156,47 0,00 -31.623,00 15.851.023,15 110.541,15 88.065,46

2. Grundstücke ohne Bauten 1.273.134,33 0,00 0,00 0,00 1.273.134,33 809.498,38 0,00 0,00 0,00 809.498,38 463.635,95 463.635,95

3. Bauten auf fremden Grundstücken 278.216,53 0,00 0,00 0,00 278.216,53 244.998,44 3.041,00 0,00 0,00 248.039,44 30.177,09 33.218,09

4. Rekultivierung und Nachsorge 377.306,81 0,00 0,00 0,00 377.306,81 377.300,73 0,00 0,00 0,00 377.300,73 6,08 6,08

5. Maschinen und maschinelle Anlagen 348.389,72 0,00 1.624.607,75 -284.604,26 1.688.393,21 344.463,79 127.115,68 -284.597,26 33.667,00 220.649,21 1.467.744,00 3.925,93

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.015.623,75 49.444,52 -1.011,46 0,00 2.064.056,81 1.027.904,20 163.171,74 0,00 -1.011,46 1.190.064,48 873.992,33 987.719,55

7. Anlagen im Bau 431.868,00 1.159.072,75 -1.590.940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.868,00

20.690.094,28 1.236.149,43 1.032,54 -284.604,26 21.642.671,99 18.681.655,22 298.484,89 -284.597,26 1.032,54 18.696.575,39 2.946.096,60 2.008.439,06

III. Finanzanlagen

1. Sonstige Ausleihungen 5.920.000,00 5.000.000,00 0,00 -470.000,00 10.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 5.920.000,00

26.684.844,60 6.236.149,43 20.981,48 -754.604,26 32.187.371,25 18.739.002,64 306.579,89 -284.597,26 20.981,48 18.781.966,75 13.405.404,50 7.945.841,96
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Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,  
Westerstede 

(gebührenrechtlicher Teil und Betrieb gewerblicher Art) 

Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2021 

 
 
 
Geschäftsmodell 
 
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland, Westerstede, ist auf dem 
Gebiet der Abfallentsorgung tätig und erfüllt in diesem Rahmen im Wesentlichen hoheitliche 
Aufgaben. Er ist nach den gesetzlichen Vorgaben öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
und übernimmt die in seinem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle aus privaten 
Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb finanziert seine Leistungen nahezu ausnahmslos aus Benut-
zungsgebühren. Insofern unterliegt der Eigenbetrieb nur bedingt und in Teilbereichen den 
marktwirtschaftlichen Zwängen.  
 
 
Geschäftsverlauf 
 
Im Geschäftsjahr 2021 wurden gegenüber dem Vorjahr rund 2,5 % mehr Abfälle erfasst: 
 
         2021    2020 
            t           t     
 
Hausmüll und Sperrmüll      24.477   24.081 
Bioabfälle        25.437   24.103 
Baustellenmischabfälle, Bodenaushub      3.918     3.764 
Gewerbeabfälle         2.768     3.234 
Holzabfälle          2.528     2.510 
         59.128   57.692 
 
Durch die anhaltendende Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Ein-
schränkungen sowohl des wirtschaftlichen als auch des alltäglichen Lebens sind die Bürge-
rinnen und Bürger vermehrt zu Hause geblieben, so dass insbesondere die Restabfallmen-
gen um 1,64 % gestiegen sind. Der starke Rückgang des Gewerbeabfallaufkommens ist im 
Wesentlichen auf die im Wirtschaftsjahr 2019 begonnene und in den Wirtschaftsjahren 2020 
und 2021 fortgesetzte stärkere Kontrolle gewerblicher Abfallanlieferer zurückzuführen. In 
den letzten Jahren war ein deutlicher Anstieg gewerblicher Abfallmengen zu verzeichnen, 
obwohl die Gewerbeabfallverordnung den Gewerbetreibenden Getrennthaltungs- und Sor-
tierpflichten ohnehin schon auferlegt hatte. Insoweit werden seit dem Wirtschaftsjahr 2019 
gewerbliche Anlieferungen, die der Gewerbeabfallverordnung unterliegen, auf der Deponie 
Mansie abgewiesen.  
 
Für das Wirtschaftsjahr 2021 musste der Abfallwirtschaftsbetrieb die Gebühren für die 
Restmüllentsorgung erhöhen. Die Erhöhung lag dabei durchgängig bei 8,17 %. 
 
Der Eigenbetrieb hat über die vergangenen Jahre einen hohen Bestand an flüssigen Mitteln 
zur Finanzierung der zukünftig entstehenden Kosten für die Rekultivierung und Nachsorge 
der Deponien aufgebaut, die entsprechend der Vorgaben der Dienstanweisung zur Anlage 
von Finanzmitteln angelegt wurden.  
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Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat im Geschäftsjahr 2021 Investitionen in verschiedene Sach-
anlagen in Höhe von TEUR 1.236 getätigt. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionen:  
 

• Stelconplatten:           28 TEUR 

• Papiertonnen                                   45 TEUR 

• Kompressor            2 TEUR 

• Schnellbaucontainer            2 TEUR 

• Erneuerung MA     1.159 TEUR 
    
Im Personalbestand haben sich gegenüber den Vorjahren keine Veränderungen ergeben. 
Es werden weiterhin 9 Mitarbeiter beschäftigt, 8 davon über den Stellenplan des Eigenbe-
triebs. 
 
 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Eigenbetriebes 

 
a. Vermögenslage 
 
Der Eigenbetrieb weist zum Bilanzstichtag eine Bilanzsumme von TEUR 20.643 (Vorjahr: 
TEUR 19.860) auf. Das Vermögen setzt sich insbesondere aus Sachanlagen TEUR 2.946 
(Vorjahr: TEUR 2.008), Finanzanlagen TEUR 10.450 (Vorjahr: TEUR 5.920) und flüssigen 
Mitteln TEUR 4.784 (Vorjahr: TEUR 9.698) zusammen. 
 
Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 6.453. 
 
Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

31.12.2021                         31.12.2020 
   TEUR   TEUR 
 

Rekultivierung und Nachsorge    10.136      12.571 
Gebührenergebnisse           996            462 
Altablagerungen                28             30 
Altersteilzeitverpflichtung            43               0 
Übrige               54             47 
        11.257      13.110 
 
Auf der Finanzierungsseite weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 31,3 % (Vor-
jahr: 19,5 %) auf. Im Übrigen stehen den langfristig gebundenen Vermögenswerten mittel- 
und langfristige Rückstellungen gegenüber. 
 
b. Finanzlage 
 
Zum Bilanzstichtag sind längerfristig gebundene Vermögenswerte durch Eigenkapital und 
langfristiges Fremdkapital finanziert.  
 
Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebes ist ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit 
des Eigenbetriebs war jederzeit gegeben. 
 
Die zum Bilanzstichtag vorhandenen flüssigen Mittel und Finanzanlagen dienen der Finan-
zierung der zukünftigen Deponiekosten (Rekultivierung und Nachsorge). Diese Mittel wer-
den unter dem Primat der Sicherheit möglichst ertragreich angelegt. Aufgrund des allgemein 
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sehr niedrigen Zinsniveaus sind auch mit Blick auf die Zukunft keine hohen Zinserträge zu 
erwarten. 
 
Der Bestand an flüssigen Mitteln inklusive der sonstigen Ausleihungen hat sich zum Vorjahr 
um TEUR 384 auf TEUR 15.234 vermindert. 
 
 
Ertragslage 
 
Beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Ammerland (AWB) wird im Berichtsjahr ein Jah-
resgewinn von TEUR 2.588 ausgewiesen, der sich wie folgt zusammensetzt: 
 
           2021        2020 
          TEUR      TEUR 
 
Gebührenrechtlicher Teil       + 2.436       - 75 
Betrieb gewerblicher Art (BgA)      +    152      + 39 
            + 2.588       - 36 
 
Aufgrund der zum 01.01.2021 erfolgten Gebührenerhöhung sind die auf den Abfallwirt-
schaftsbetrieb originär entfallenden Umsatzerlöse – ohne Rückstellungen für Gebührener-
gebnisse – um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 9.635 (Vorjahr: TEUR 9.023) ge-
stiegen. Die Abfallbehandlungskostenerstattungen der Verbundpartner, die quasi durchlau-
fenden Charakter haben, liegen im Berichtsjahr auf Vorjahresniveau. 
 
Die Umsatz- und damit die Ergebnisentwicklung wird nachhaltig geprägt von der Abfallmen-
ge sowie der am Markt erzielbaren Vermarktungserlöse insbesondere für die Verwertung 
von Altpapier und -metall. Durch den erhöhten Papierbedarf im Zuge der Corona-Pandemie 
haben sich die Vermarktungsmöglichkeiten des Altpapiers und die damit zu erzielenden 
Vermarktungserlöse im Wirtschaftsjahr 2021 deutlich verbessert, so dass sich die deutlich 
gestiegenen Vermarktungserlöse positiv auf das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres aus-
gewirkt haben. 
 
Die Gebühren für die Abfallentsorgung im Wirtschaftsjahr 2021 können der entsprechenden 
Abfallgebührensatzung entnommen werden.  
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Prognosebericht 
 
Nach der im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlichen Gebührenerhöhung musste der Abfallwirt-
schaftsbetrieb die Gebühren für die Rest- und Biomüllentsorgung für das Wirtschaftsjahr 
2022 anheben. Die zum 31.12.2021 ausgelaufenen Dienstleistungsverträge zur Bio- und 
Grünabfallkompostierung, Entsorgung von Problemstoffen sowie des Deponiebetriebes wa-
ren zum 01.01.2022 europaweit neu auszuschreiben und führten in Summe zu Mehrkosten 
in Höhe von € 800.000,00. Davon entfallen auf die Biomüllentsorgung rund € 500.000,00. 
Die Gebührenerhöhung belief sich für die Restmüllentsorgung durchgängig auf 3,78 % und 
bei der Biomüllentsorgung auf 22,62 %.  
 
Konstante Gebührensätze sind in den Folgejahren weiterhin erklärtes Ziel der Betriebslei-
tung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Allerdings ist davon auszugehen, dass in den nächsten 
Jahren durch die anhaltende Inflation Gebührenerhöhungen nicht auszuschließen sind. Ins-
besondere die in den langfristigen Entsorgungsverträgen vereinbarten Preisgleitklauseln 
werden sich negativ auf den Gebührenbedarf des Abfallwirtschaftsbetriebe auswirken. Dar-
über hinaus bleiben neben der Entwicklung der Energiekosten auch die Folgen der im Zu-
sammenhang mit dem Ukrainekrieg verbundenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland 
abzuwarten, die Auswirkungen auf den Gebührenbedarf haben werden.  
 
Hinsichtlich der Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) hat 
der Abfallwirtschaftsbetrieb mit den dualen Systemen auskömmliche Mitbenutzungsentgelte 
verhandelt, die bezogen auf das Sammlungsentgelt positive wirtschaftliche Effekte sicher-
stellen. Die im Wirtschaftsjahr 2021 eingetretene positive Entwicklung der Vermarktungser-
löse für PPK hält auch 2022 an, so dass positive Effekte auf den Jahresabschluss zu erwar-
ten sein dürften. 
 
Darüber hinaus hat die Betriebsleitung die aus dem Jahr 2008 stammende Kostenschätzung 
zur Rekultivierung der Deponie Mansie II unter Berücksichtigung zulässiger alternativer 
Dichtungssysteme und aktueller Ausschreibungsergebnisse neu berechnen lassen. Danach 
kann davon ausgegangen werden, dass die ursprünglich angesetzten Rekultivierungskosten 
deutlich niedriger ausfallen werden. Ist die Betriebsleitung bislang von Kosten in Höhe von 
TEUR 12.000 ausgegangen, sind nunmehr Kosten in Höhe von TEUR 9.100 zu erwarten. 
Diese nachhaltige Reduzierung der zu erwartenden Rekultivierungskosten führt dazu, dass 
mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2013 keine Zuführungen mehr zur Rückstellung für die 
Rekultivierung der Deponie Mansie II erforderlich sind, da die zu erwartenden Kosten bereits 
seit Ende 2012 angespart sind. Dieses Ergebnis wird auch durch die letzte Kostenschätzung 
aus dem Wirtschaftsjahr 2017 gestützt. Gleichwohl wird im Laufe des Wirtschaftsjahres 
2022 eine neue Kostenschätzung in Auftrag gegeben. 
 
Mit dem Eigentumsübergang des ehemaligen Kompostwerkes in Höhe von TEUR 1.000 
zum 01.01.2012 waren bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 finanzielle Risiken ver-
bunden. Mit der Anfang 2021 vorgenommenen Investition in eine neue Anlagentechnik der 
Restmüllaufbereitungsanlage Mansie (MA Mansie) sind in den kommenden Jahren deutlich 
geringere Instandsetzungskosten zu erwarten.  
 
Die bereits im Lagebericht 2019 dargestellte Rückwärtsfahrproblematik ist weiterhin in der 
Bearbeitung.  
 
Durch die Anordnung von Halteverboten in Wendeanlagen an Abfuhrtagen in rund 30 Ein-
zelfällen sowie durch Absprachen mit Grundstückseigentümern zum Wenden auf Privat-
grundstücken konnten Lösungen gefunden werden, Rückwärtsfahrten zu vermeiden. 
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Im Ergebnis bleiben jedoch Straßen übrig, in denen solchen Möglichkeiten nicht bestehen 
und bei denen von der nach der Satzung des Landkreises Ammerland ausdrücklich vorge-
sehenen Möglichkeit der Zuweisung bestimmter Aufstellorte Gebrauch gemacht werden 
musste. Für die neu zugewiesenen Aufstellplätze der Mülltonnen hat der Betriebsausschuss 
Abfallwirtschaftsbetrieb in seiner Sitzung am 13.05.2020 eine Obergrenze von rund 50 Me-
tern ab der Grundstücksgrenze für zumutbar erachtet. Mit der Zuweisung neuer Aufstellplät-
ze konnte in 180 Fällen auf Rückwärtsfahrten verzichtet werden. 
 
Die Betriebsleitung geht zukünftig von steigenden Umsatzvolumen aus. Für die Jahre 2022 
und 2023 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. 
 
 
Risikobericht 
 
Die wesentlichen Risiken, die die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs in der Zu-
kunft beeinflussen werden, sind in der fortschreitenden Tendenz des rückläufigen Abfallauf-
kommens zu sehen. Hierdurch werden die Kosten je Tonne Abfall unausweichlich weiter 
steigen. Diesem Effekt wird nur begrenzt durch Gebührenerhöhungen begegnet werden 
können. 
 
Die Betriebsleitung reagiert auf diesen Trend durch die verstärkte Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Verbundpartnern, über die eine effiziente Auslastung der Anlagen und Deponien 
gewährleistet werden kann. 
 
Durch die Möglichkeit, Abfälle auf der Deponie Mansie II unbefristet ablagern zu können und 
eines ab dem Jahr 2021 noch verbleibenden Restvolumens von rd. 200.000 Kubikmetern 
sowie der Möglichkeit, Abfälle in der MBA Großefehn über das Jahr 2021 hinaus vorbehan-
deln zu lassen, hat der Kreistag des Landkreises Ammerland in seiner Sitzung am 
28.09.2017 die Zweckvereinbarung zur Mitbenutzung der Deponie Mansie II mit den Land-
kreisen Aurich und Oldenburg bis zum 31.12.2030 verlängert. Ferner wurden ebenfalls am 
28.09.2017 die Beschlüsse zur Verlängerung der Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung 
der MBA Großefehn durch den Landkreis Ammerland sowie die Zweckvereinbarung über 
die gemeinsame Restabfallbehandlung der Landkreise Ammerland und Oldenburg bis zum 
31.12.2030 beschlossen.  
 
Darüber hinaus konnten insbesondere im Rahmen der Ausschreibung der Entsorgung der 
heizwertreichen Fraktion aus der mechanischen Behandlung von Restabfällen im Verbund 
mit anderen Landkreisen nachhaltig günstige Konditionen bis zum 31.12.2020 erzielt wer-
den. Insoweit haben die dem Verbund angeschlossenen Gebietskörperschaften die beste-
hende öffentlich-rechtliche Zweckvereinbarung bis zum 31.12.2030 verlängert. Damit ein-
hergehend wird der mit der Arbeitsgemeinschaft swb/Nehlsen bestehende Entsorgungsver-
trag zur Behandlung heizwertreicher Abfälle durch Kündigungsverzicht bis zum 31.12.2030 
fortgeführt. Die hierfür erforderlichen Beschlüsse hat der Kreistag des Landkreises Ammer-
land in seiner Sitzung am 06.12.2018 gefasst. Mit der Fortführung dieser interkommunalen 
Zusammenarbeit und der Vertragsfortführung mit der Arbeitsgemeinschaft swb/Nehlsen pro-
fitieren die Bürgerinnen und Bürger bis zum Jahr 2030 von dauerhaft günstigen Behand-
lungskosten. 
 
Mit Blick auf die bereits von der Betriebsleitung unternommenen Maßnahmen und den be-
stehenden Kooperationen sieht sich der Eigenbetrieb trotz der ansonsten bestehenden Risi-
ken gut gerüstet für die Zukunft. 
 
Die mit der Ausbreitung des Coronavirus verbundene Pandemie betrifft auch den Abfallwirt-
schaftsbetrieb. Auch wenn der Abfallwirtschaftsbetrieb weitgehend administrativ tätig ist, ist 
die Aufgabenerfüllung von den beauftragten Dienstleistungsunternehmen abhängig. Die von 
den beauftragten Unternehmen ergriffenen organisatorischen Maßnahmen haben bislang 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland, Westerstede

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,

Westerstede, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und

Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland,

Westerstede, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen (EigBetrVO) i. V. m. den

einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten (zusammen die Rechtsvorschriften) und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-

schriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-

gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Rechts-

vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i. V. m. § 29 ff. EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei-

le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie des Kreistags

des Landkreises Ammerland für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Rechtsvorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-

lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
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der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zu ermögli-

chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu können.

Der Betriebsausschuss sowie der Rat der Stadt sind verantwortlich für die Überwachung des

Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschrif-

ten zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i. V. m. § 29 ff. EigBetrVO unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-

ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
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Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-

se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-

nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser

Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame

Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-

werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-

gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Fragenkatalog zur Berichterstattung über die Erweiterung

der Abschlussprüfung nach § 53  HGrG

I.  Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation (Fragenkreis 1)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-

dualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelun-

gen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsführungsorganisation von Eigenbetrieben ist in Niedersachsen durch das

NKomVG und die EigBetrVO Nds. vorgeschrieben. Organe des Eigenbetriebes sind die Be-

triebsleitung und der Betriebsausschuss. 

Die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse der Betriebsleitung sind in der Betriebs-

satzung geregelt.

Die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse des Betriebsausschusses sind in der

Betriebssatzung geregelt. 

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Rege-

lungen nicht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes entsprechen. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-

den Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss trat im Wirtschaftsjahr 2021 zu zwei Sitzungen, und zwar am 29. April

und 11. November 2021, zusammen. Die Niederschriften der Sitzungen haben wir eingese-

hen.
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5

AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter einschließlich des stellvertretenden Betriebsleiters sind auskunftsgemäß in

keinen anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-

vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses, aufgeteilt nach

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-

kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Betriebsleitung ist im Anhang angegeben. Die Mitglieder des Betriebsaus-

schusses erhalten nur Aufwandsentschädigungen.

II.                                                                                                                                                                                                                                                               Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums (Fragenkreis 2 bis 6)

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-

befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden aufbau- und ablauforganisatori-

schen Gegebenheiten ergeben sich aus dem Organisationsplan und der Betriebssatzung.

Der Organisationsplan wurde zuletzt im August 2022 aktualisiert.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach

den unter Frage 2a) aufgeführten Regelungen verfahren wird. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?

Die Betriebsleitung hat entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften Vorkehrungen zur

Korruptionprävention ergriffen und entsprechend dokumentiert. Insbesondere gelten die
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"Allgemeinen Dienstanweisungen" und die Dienstanweisung über die "Vergabe von Lieferun-

gen und Leistungen einschließlich Bauaufträgen" des Landkreises Ammerland.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe-

sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die-

se nicht eingehalten werden?

Wesentliche Entscheidungsbereiche sind in der Betriebssatzung aufgeführt und unterliegen

i. d. R. dem Genehmigungsvorbehalt des Betriebsausschusses. Im Übrigen erfolgt durch die

Erstellung des Wirtschaftsplans und dessen Kenntnisnahme durch den Betriebsausschuss

ein Abstimmungsprozess. 

Daneben umfassen die entsprechenden Dienstanweisungen diverse Richtlinien und Arbeits-

anweisungen für die in Frage kommenden Entscheidungsprozesse.

Es hat sich im Rahmen unserer Prüfung ergeben, dass nach diesen Regelungen verfahren

wird. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-

waltung, EDV)?

Es hat sich im Rahmen unserer Prüfung ergeben, dass Verträge ordnungsgemäß dokumen-

tiert werden. 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-

ten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen orientiert sich hinsichtlich des Aufbaus und des Ablaufs an den Vorga-

ben der EigBetrVO für die Erstellung der Wirtschaftspläne. Es wird jährlich ein Wirtschafts-

plan, bestehend aus Vermögens-, Erfolgsplan und Stellenübersicht sowie einer mittelfristigen

Ergebnis- und Finanzplanung, erstellt. 
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Das Planungswesen entspricht - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Datenfortschrei-

bung sowie auf sachliche und zeitliche Projektzusammenhänge - den Bedürfnissen des Ei-

genbetriebes.

Dem Wirtschafts- und Finanzplan 2021 ist in der Betriebsausschusssitzung am 4. November

2020 zugestimmt worden. Für den Wirtschafts- und Finanzplan 2022 erfolgte die Zustim-

mung des Betriebsausschusses in seiner Sitzung am 11. November 2021.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden zeitnah mindestens für das abgelaufene Halb- und Wirtschafts-

jahr untersucht und im Betriebsausschuss berichtet.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb bedient sich der kaufmännischen doppelten Buchführung. Bücher und Kon-

ten werden ordentlich geführt; das Belegwesen ist geordnet. Das Rechnungswesen ein-

schließlich der eingerichteten Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen An-

forderungen des Eigenbetriebes. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das Finanzmanagement wird im Rahmen der Abwicklung der Finanzbuchhaltung durchge-

führt. In enger Abstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern im Rechnungswesen erfolgt

hierbei im Wesentlichen vom Amt für Finanzwesen des Landkreises Ammerland und durch

die Betriebsleitung eine laufende Liquiditätskontrolle. Diese Regelungen entsprechen den

Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht über das Amt für Finanzwesen des Landkreises

Ammerland. Anhaltspunkte, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden

sind, haben sich nicht ergeben.
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f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden in Form von Gebühren zeitnah und vollständig in Rechnung gestellt.

Hierbei erfolgen die Abrechnungen und das Mahnwesen von den einzelnen Kommunen, die

die Gebühren an den Abfallwirtschaftsbetrieb weiterleiten. Die Abrechnungen des Eigenbe-

triebs gegenüber den einzelnen Landkreisen, Städten und Gemeinden bezüglich der Müllent-

sorgung werden monatlich erstellt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine organisatorisch eigenständige Controllingabteilung besteht nicht. Informationen für die

Steuerung und Kontrolle sämtlicher Bereiche des Eigenbetriebs werden von der Betriebslei-

tung und den zuständigen Mitarbeitern im Rechnungswesen regelmäßig aus der Finanzbuch-

haltung und der Kostenrechnung abgeleitet. Ferner erfolgt eine regelmäßige Abstimmung der

Ist- mit den Wirtschaftsplandaten. Über wesentliche Geschäftsentwicklungen wird dem Be-

triebsausschuss ggf. berichtet. 

Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs erachten wir diese Regelung als den Bedürfnissen

des Eigenbetriebs entsprechend. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-

teiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine Tochterunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-

kannt werden können?

Ein schriftlich dokumentiertes Risikofrüherkennungs- und -managementsystem ist nicht im-

plementiert. Die Betriebsleitung bedient sich aufgrund der Größe des Eigenbetriebes und des
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wenig komplexen Risikoumfeldes der Instrumentarien des Rechnungswesens, des Vertrags-

controllings und des Wirtschaftsplans zur Definition von Frühwarnsignalen und zur Erken-

nung von bestandsgefährdenden Risiken. Die hieraus gewonnenen Informationen werden

ggf. zur Risikobeurteilung mit dem Betriebsausschuss erörtert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die zu Frage 4a) aufgeführten Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken

haben sich in der Vergangenheit bewährt und sind aufgrund des wenig komplexen Risikoum-

feldes geeignet, die Existenz des Eigenbetriebes zu sichern und neue Erfolgspotentiale zu

erschließen. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass

diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes und des wenig komplexen Risikoumfeldes

ausreichende Dokumentation der Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken

erfolgt durch die protokollierte regelmäßige Berichterstattung in Form von Zwischenberichten

bei den Sitzungen des Betriebsausschusses.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen

abgestimmt und angepasst?

Die zur Definition von Frühwarnsignalen und zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken

zugrunde gelegten Instrumentarien des Rechnungswesens und des Wirtschaftsplans ge-

währleisten im Hinblick auf das wenig komplexe Risikoumfeld eine kontinuierliche und syste-

matische Abstimmung der Frühwarnsignale und Maßnahmen mit dem aktuellen Geschäfts-

umfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen. 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte wurden vom Eigenbetrieb im Berichtsjahr nicht getätigt. Feststellungen

sind aus diesem Grunde zu dem gesamten Fragenkreis nicht zu treffen.
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Fragenkreis 6: Interne Revision

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle ist nicht eingerichtet. Aufgrund der Größe des Ei-

genbetriebes und der Übersichtlichkeit der innerbetrieblichen Abläufe ist u. E. die Einrichtung ei-

ner Revisionsabteilung nicht erforderlich. Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften

insbesondere über die Prüfungshoheit des zuständigen Rechnungsprüfungsamtes. Auf eine

Beantwortung der einzelnen Fragen zu diesem Fragenkreis wird aus diesem Grunde verzichtet.

III.                                                                                                                                                                                                                                                               Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit (Fragenkreis 7 bis 10)

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-

sen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht

eingeholt worden ist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in der Betriebssatzung gere-

gelt. 

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige

Zustimmung des Betriebsausschusses zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und

Maßnahmen nicht eingeholt wurde.  

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Berichts-

jahr dem Betriebsleiter oder Mitgliedern des Betriebsausschusses Kredite gewährt wurden. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-

nommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Berichts-

jahr anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbe-
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dürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen

des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die im Be-

richtsjahr durchgeführten Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Betriebssatzung, Ge-

schäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Betriebsausschusses übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma-

terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Renta-

bilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden geplant und vor Realisierung auf Rentabilität, Wirtschaftlichkeit, Fi-

nanzierbarkeit und Risiken geprüft.

Die im Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen wurden im Rahmen der Genehmigung

des Wirtschaftsplans durch den Betriebsausschuss gebilligt. Wesentliche Überschreitungen

des Investitionsplans haben sich nicht ergeben.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu

ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-

gen)?

Nein, es werden Ausschreibungen vorgenommen und Vergleichsangebote eingeholt.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Eine laufende Überwachung ist durch die Betriebsleitung gegeben.
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Der für die durchgeführten Investitionen bestehende Investitionsrahmen wurde nicht über-

schritten.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B.

GWB, VgV, VOB, EU-Regelungen) ergeben?

Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland wurden Vergabevorschläge und

Vermerke zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Es haben sich im Rahmen unserer Prü-

fung keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Berichtsjahr die im öffentlichen Bereich üblichen

Vergaberegelungen nicht eingehalten wurden. Das Auftrags- und Vergabewesen des Eigen-

betriebs ist nach unserer Auffassung hinreichend organisiert.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei bedeutenden Anschaffungen außerhalb der Verordnung öffentlicher Aufträge

(Vergabeverordnung - VgV) werden auskunftsgemäß mindestens drei Vergleichsangebote

eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Betriebsausschuss wurde im Rahmen der zu Frage 1b) aufgeführten Sitzungen Bericht

erstattet. Die Betriebsleitung kam nach unseren Feststellungen ihren gesetzlichen und sat-

zungsmäßigen Pflichten der Berichterstattung regelmäßig nach. 
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-

ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte sind durch zeitnahe Zahlen, Entwicklungen und Trends ausreichend gegliedert;

sie vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-

gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-

sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ungewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie

erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unse-

rer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses erfolgte im Be-

richtsjahr nicht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichter-

stattung im Berichtsjahr nicht in allen Fällen ausreichend war. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung  mit dem Überwachungsorgan

erörtert?

Der Eigenbetrieb ist über den Landkreis Ammerland mit einer D&O-Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherung abgesichert.
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g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of-

fengelegt worden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Interessen-

konflikte der Betriebsleitung oder Mitgliedern des Betriebsausschusses gemeldet wurden. 

IV.                                                                                                                                                                                                                                                               Vermögens- und Finanzlage (Fragenkreis 11 bis 13)

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt, dass zum 31. Dezember 2021 in

wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt, dass zum 31. Dezember 2021 auf-

fallend hohe oder niedrige Bestände bestehen. Die angewandten Bewertungsmethoden ent-

sprechen allgemein anerkannten Regelungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen

Methode vorgenommen. Die Bestände entsprechen dem Geschäftsvolumen des Eigenbetrie-

bes.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-

gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investiti-

onsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur setzt sich zum 31. Dezember 2021 hinsichtlich ihrer internen und externen

Finanzierungsquellen wie folgt zusammen (siehe auch Erläuterungen im Prüfungsbericht zu

„Vermögens- und Kapitalstruktur“):

T€ %

Eigenkapital 6.453 31,3

Fremdkapital 14.190 68,7

Gesamt (Bilanzsumme) 20.643 100,0

Es bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen. Der mit dem Wirtschaftsplan

2022 aufgestellte Vermögensplan 2022 sieht Investitionen von T€ 20 vor, die durch erwirt-

schaftete Abschreibungen finanziert werden sollen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-

ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist insgesamt geordnet. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garanti-

en der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit

verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat in 2021 keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentli-

chen Hand im Sinne der Fragestellung in wesentlicher Höhe erhalten.
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-

ausstattung?

Bei dem Eigenbetrieb bestanden im Berichtsjahr keine Finanzierungsprobleme bei einer an-

gemessenen Eigenkapitalausstattung.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Regelungen zur Ergebnisverwendung ergeben sich aus § 12 EigBetrVO.

Der Eigenbetrieb hat gemäß Beschluss des Kreistags des Landkreises Ammerland in seiner

Sitzung am 9. Dezember 2021 den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von

€ 35.897,77 auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Ergebnisverwendung ist mit der wirt-

schaftlichen Lage des Eigenbetriebes vereinbar. 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von

€ 2.587.510,23 haben Betriebsausschuss und Kreistag noch zu beschließen. Die Betriebslei-

tung schlägt vor, einen Betrag in Höhe von € 2.435.513,94 in die zweckgebundenen Rückla-

gen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von € 151.996,29 auf neue Rech-

nung vorzutragen.
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V.                                                                                                                                                                                                                                                               Ertragslage (Fragenkreis 14 bis 16)

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen?

Unterschiedliche Segmente im Sinne der Fragestellung bestehen nicht. Das Betriebsergeb-

nis (Jahresergebnis) lässt sich jedoch in nachfolgende Bereiche aufteilen:

Betriebsergebnis

2021 2020

T€ T€

Bereich

 Gebührenrechtlicher Teil 2.436 -76

 Betrieb gewerblicher Art 152 40

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 sind Erträge aus der Auflösung des Gebüh-

renausgleichs sowie Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung

der Jahre 2018 und 2021, im Saldo Aufwendungen in Höhe von T€ 533, enthalten. 

Des Weiteren wurde im Rahmen der Laufzeitverlängerung des Deponiebetriebs die Rückstel-

lung für Rekultivierung und Nachsorge des Deponiegeländes Mansie II neu bewertet. Hier-

aus resultiert ein Abzinsungsertrag in Höhe von T€ 2.436, welcher das Jahresergebnis positiv

beeinflusst hat.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig

zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgaben sind nicht angefallen. Feststellungen sind deshalb nicht zu treffen. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine verlustbringenden Einzelgeschäfte festgestellt.

Feststellungen sind aus diesem Grunde nicht zu treffen. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche

Maßnahmen handelt es sich?

Siehe zu a).  

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 

                                 der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist kein Jahresfehlbetrag angefallen. Feststellungen sind aus diesem Grunde

nicht zu treffen. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Wir verweisen auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4). 
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Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz

zum 31. Dezember 2021

A K T I V A 

Zu den einzelnen vom Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

verweisen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage 3 dieses Berichtes).

A. Anlagevermögen € 13.405.404,50
Vorjahr € 7.945.841,96

Die Entwicklung der einzelnen Anlagegruppen ist aus dem zum Anhang beigefügten Anlagen-

nachweis ersichtlich.

31.12.2021
€

31.12.2020
€

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.307,90 17.402,90

II. Sachanlagen 2.946.096,60 2.008.439,06

III. Finanzanlagen 10.450.000,00 5.920.000,00

13.405.404,50 7.945.841,96
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I. Immaterielle Vermögensgegenstände € 9.307,90
Vorjahr € 17.402,90

Entwicklung:

Buchwert 1.1.2021 € 17.402,90

Abschreibungen 2021 € -8.095,00

Buchwert 31.12.2021 € 9.307,90

II. Sachanlagen € 2.946.096,60
Vorjahr € 2.008.439,06

Zusammensetzung:

31.12.2021 31.12.2020
€ €

1. Grundstücke und Bauten 110.541,15 88.065,46

2. Grundstücke ohne Bauten 463.635,95 463.635,95

3. Bauten auf fremden Grundstücken 30.177,09 33.218,09

4. Rekultivierung und Nachsorge 6,08 6,08

5. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.467.744,00 3.925,93

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 873.992,33 987.719,55

7. Anlagen im Bau 0,00 431.868,00

2.946.096,60 2.008.439,06

Entwicklung:

Buchwert 1.1.2021 € 2.008.439,06

Zugänge 2021 € 1.236.149,43

Abgänge 2021 € -7,00

Abschreibungen 2021 € -298.484,89 € -298.491,89

Buchwert 31.12.2021 € 2.946.096,60
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Die Sachanlagenzugänge des Berichtsjahres betreffen im Einzelnen:

€

Grundstücke und Bauten 27.632,16

Technische Anlagen und Maschinen 1.159.072,75

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.444,52

1.236.149,43

III. Finanzanlagen € 10.450.000,00
Vorjahr € 5.920.000,00

Es handelt sich um Darlehen des Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Ammerland an den Eigen-

betrieb Immobilienbetreuung aus den Jahren 2016, 2017 und 2019, die mit 0,50 % p.a. verzinst

werden und zum 31. Dezember 2021 mit T€ 5.600 valutieren. 

Im Berichtjahr wurde ein weiteres Darlehen an den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung in Höhe

von T€ 5.000 ausgegeben. Dieses Darlehen ist mit 0,10 % p.a. zu verzinsen und valutiert zum

31. Dezember 2021 mit T€ 4.850. 

B. Umlaufvermögen € 7.230.882,84
Vorjahr € 11.906.602,10

31.12.2021
€

31.12.2020
€

I. Vorräte 11.127,52 10.913,14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.435.662,29 2.198.118,13

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.784.093,03 9.697.570,83

7.230.882,84 11.906.602,10
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I. Vorräte € 11.127,52
Vorjahr € 10.913,14

Die Vorräte betreffen den Bestand an Abfallsäcken.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 2.435.662,29
Vorjahr € 2.198.118,13

Zusammensetzung:

31.12.2021 31.12.2020
€ €

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.425.395,33 2.196.994,83

2. Forderungen an den Landkreis Ammerland 10.266,96 1.123,30
2.435.662,29 2.198.118,13

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 2.425.395,33
Vorjahr € 2.196.994,83

31.12.2021
€

31.12.2020
€

Forderungen gegen die Kommunen 1.714.719,38 1.537.498,02

Forderungen gegen sonstige Leistungsempfänger 710.675,95 659.496,81

2.425.395,33 2.196.994,83
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2. Forderungen an den Landkreis Ammerland € 10.266,96
Vorjahr € 1.123,30

Die Forderungen an den Landkreis Ammerland betreffen im Wesentlichen mit T€ 8 die Verwal-

tungskostenerstattung. 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 4.784.093,03
Vorjahr € 9.697.570,83

Zusammensetzung:

31.12.2021
€

31.12.2020
€

Kassenbestand 800,00 800,00

Guthaben bei Kreditinstituten

 Oldenburgische Landesbank
Girokonto-Nr. 780 87475 00 79.131,42 68.773,78

 Landessparkasse zu Oldenburg
Girokonto-Nr. 1436 583 4.704.161,61 9.627.997,05

4.783.293,03 9.696.770,83

4.784.093,03 9.697.570,83

C. Rechnungsabgrenzungsposten € 6.633,59
Vorjahr € 7.941,32

- ohne Bemerkung -
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P A S S I V A

A. Eigenkapital
€ 6.452.735,91

Vorjahr € 3.865.225,68

31.12.2021

€

31.12.2020

€

I. Stammkapital 511.291,88 511.291,88

II. Allgemeine Rücklagen 3.508.179,82 3.508.179,82

III. Verlustvortrag -154.246,02 -118.348,25

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.587.510,23 -35.897,77

6.452.735,91 3.865.225,68

I. Stammkapital € 511.291,88
Vorjahr € 511.291,88

Das Stammkapital von € 511.291,88 ist in voller Höhe erbracht. Zu den rechtlichen Verhältnis-

sen des Eigenbetriebes verweisen wir auf Anlage 9 zu diesem Bericht.

II. Allgemeine Rücklagen € 3.508.179,82
Vorjahr € 3.508.179,82

Die Rücklagen wurden im Rahmen der Ausgründung des Eigenbetriebes zum 1. Januar 1997

durch den Ansatz von Wiederbeschaffungswerten gebildet.
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III. Verlustvortrag € -154.246,02
Vorjahr € -118.348,25

Der Verlustvortrag resultiert aus den Jahresfehlbeträgen aus dem Betrieb gewerblicher Art für

die Jahre 2016 bis 2019 sowie aus dem Jahresfehlbetrag 2020. 

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag € 2.587.510,23
Vorjahr € -35.897,77

Der Eigenbetrieb hat gemäß Beschluss des Kreistags des Landkreises Ammerland vom 9. De-

zember 2021 den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von € 35.897,77 auf

neue Rechnung vorgetragen. Über die Verwendung des Jahresüberschusses des Wirtschafts-

jahres 2021 in Höhe von € 2.587.510,23 haben Betriebsausschuss und Kreistag noch zu be-

schließen. Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Betrag in Höhe von € 2.435.513,94 in die

zweckgebundenen Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von

€ 151.996,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen € 14,28
Vorjahr € 25,54

Der Sonderposten wurde aus Gebührenzahlungen zur Finanzierung des Anlagevermögens für

die Rekultivierung und Nachsorge gebildet. Die jährliche Auflösung dient der Neutralisation der

Abschreibungen dieser Anlagegüter.

C. Rückstellungen € 11.257.418,25
Vorjahr € 13.110.533,60
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1. Sonstige Rückstellungen € 11.257.418,25
Vorjahr € 13.110.533,60

Zusammensetzung und Entwicklung:

1.1.2021

€

Inanspruch-
nahme

€

Auflösung/
Abzinsung

€

Zuführung

€

31.12.2021

€

Rekultivierung und Nachsorge 12.571.458,00 0,00 -2.435.513,94 0,00 10.135.944,06

Gebührenergebnisse 462.368,60 -210.287,31 0,00 743.643,16 995.724,45

Altersteilzeitverpflichtung 0,00 0,00 0,00 43.344,74 43.344,74

Resturlaub 21.100,00 -21.100,00 0,00 28.300,00 28.300,00

Altablagerungen 29.987,00 0,00 -2.402,00 0,00 27.585,00

Interne Abschlusskosten 11.700,00 -11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00

Prüfung des Jahresabschlusses 11.020,00 -11.020,00 0,00 11.020,00 11.020,00

Überstunden 2.900,00 -2.900,00 0,00 3.800,00 3.800,00

13.110.533,60 -257.007,31 -2.437.915,94 841.807,90 11.257.418,25

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge wurde anhand von Kostenschätzungen er-

mittelt und unter Zugrundelegung eines 30-jährigen Nachsorgezeitraumes laufzeitadäquat ab-

gezinst. Die Auflösung des Berichtsjahres enthält ausschließlich den Zinseffekt aus der Abzin-

sung zum 31. Dezember 2021.

D. Verbindlichkeiten € 2.932.752,49
Vorjahr € 2.884.600,56

31.12.2021

€

31.12.2020

€

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.099.044,09 2.092.031,78

2. Verbindlichkeiten gegenüber den Kommunen 786.967,70 729.196,68

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis

Ammerland 10.237,83 21.713,85

4. Sonstige Verbindlichkeiten 36.502,87 41.658,25

2.932.752,49 2.884.600,56
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1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 2.099.044,09
Vorjahr € 2.092.031,78

- ohne Bemerkung -

2. Verbindlichkeiten gegenüber den Kommunen € 786.967,70
Vorjahr € 729.196,68

- ohne Bemerkung -

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis
Ammerland € 10.237,83

Vorjahr € 21.713,85

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ammerland betreffen im Wesentlichen mit

T€ 6 Personal- und Sachaufwendungen DSD 2021.

4. Sonstige Verbindlichkeiten € 36.502,87
Vorjahr € 41.658,25

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit T€ 33 Sicherheitseinbehalte so-

wie mit T€ 3 Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.
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Ausführliche Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 und 2020

1. Umsatzerlöse € 20.077.052,80
Vorjahr € 20.108.307,17

2021

€

2020

€

Gebührenrechtlicher Teil

 Abfallbehandlungskostenerstattung 10.282.309,74 10.283.021,25

 Gebühreneinnahmen

Hausmüllabfuhr 6.421.767,14 5.916.374,77

Restmüllanlieferung 1.496.470,53 1.979.342,38

Biomüllanlieferung 74.738,00 67.920,00

Verkauf von Abfallsäcken 221.704,00 192.001,00

Recycling-Höfe 54.561,00 42.726,00

8.269.240,67 8.198.364,15

 Vermarktungserlöse

Altpapier 959.988,31 477.585,26

Altmetall 82.131,10 89.446,54

Altbatterien 3.859,38 2.917,92

1.045.978,79 569.949,72

 Mechanische Abfallbehandlung 309.065,59 242.159,21

 Rückstellungsveränderung Gebührenergebnisse

Gebührenergebnis laufendes Jahr -743.643,16 0,00

Gebührenergebnis Vorjahre 210.287,31 642.129,80

-533.355,85 642.129,80

Übertrag 19.373.238,94 19.935.624,13
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2021

€

2020

€

Übertrag 19.373.238,94 19.935.624,13

 Übrige Umsatzerlöse 10.805,01 12.555,01

19.384.043,95 19.948.179,14

Betrieb gewerblicher Art

 Vermarktungserlöse Altpapier 451.978,67 0,00

 DSD-Nebenentgelte Wertstoffsammelplätze 123.109,89 122.217,99

 DSD-Mitbenutzungsentgelte PPK 79.773,78 0,00

 DSD-Nebenentgelte Abfallberatung 32.646,51 32.410,04

 Sonstige DSD-Entgelte 5.500,00 5.500,00

693.008,85 160.128,03

20.077.052,80 20.108.307,17

2. Sonstige betriebliche Erträge € 191.634,14
Vorjahr € 141.050,23

2021

€

2020

€

Erträge aus den Abgängen des Anlagevermögens 111.994,00 0,00

Erstattungen Personalkosten RC-Höfe 27.588,76 27.431,58

Erstattungen Personalkosten Abfallwirtschaftsbetrieb 26.250,00 21.875,00

Erstattungen Anschaffungskosten Müllgroßbehälter 12.823,94 24.707,65

Versicherungsentschädigungen 4.336,92 438,16

Erstattung Pkw-Gestellung 2.290,78 1.609,75

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11,26 64.985,00

Übrige 6.338,48 3,09

191.634,14 141.050,23
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3. Materialaufwand € 18.351.083,12
Vorjahr € 18.018.106,21

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren € 253.724,12

Vorjahr € 300.760,06

2021

€

2020

€

Strom, Wasser, Erdgas 115.750,47 135.223,44

Aufwendungen für Müllgroßbehälter 107.671,20 130.872,91

Abfallsäcke 24.882,83 31.826,51

Müllplaketten 5.419,62 2.837,20

253.724,12 300.760,06

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 18.097.359,00
Vorjahr € 17.717.346,15

2021

€

2020

€

Gebührenrechtlicher Teil

 Kosten Abfallbehandlung heizwertreiche Fraktion

Kooperationspartner 9.257.994,47 9.096.069,88

 Kosten Abfallbehandlung heizwertreiche Fraktion Lk

Ammerland 1.751.575,34 1.576.528,06

 Unternehmerentgelt Abfuhr 1.622.630,71 1.611.068,63

 Unternehmerentgelt Kompostierung 802.480,37 777.028,71

 Unternehmerentgelt Deponiebetrieb 779.374,42 755.095,62

 Biologische Abfallbehandlung LK Ammerland 619.956,74 613.329,95

Übertrag 14.834.012,05 14.429.120,85
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2021

€

2020

€

Übertrag 14.834.012,05 14.429.120,85

 Biologische Abfallbehandlung LK Oldenburg 582.928,72 564.843,92

 Kosten Wertstoffrecycling 517.606,71 796.296,73

 Schlackenentsorgung Kooperationspartner 394.805,40 393.713,44

 Unternehmerentgelt Sperrgutabfuhr 288.514,50 271.830,23

 Kosten Wertstoffrecycling 19 % USt (Gebühren) 278.212,98 86.601,85

 Fremdinstandhaltung 189.857,85 287.011,62

 Abfalltransportkosten LK Ammerland 131.375,41 143.397,29

 Kosten Kläranlage 107.728,36 65.438,52

 Sonderabfallentsorgung 96.446,02 111.930,39

 Schlackenentsorgung Lk Ammerland 74.208,20 66.939,52

 Kosten Recyclinghöfe (Gebühren) 59.999,39 61.740,29

 Aufwendungen für Untersuchungen 42.415,44 72.522,33

 Abwassergebühren 42.413,25 42.413,25

 Abfalltransportkosten LK Oldenburg 11.520,17 132.633,73

 Mautgebühren 10.242,51 10.057,38

 Kosten Wertstoffrecycling 16 % USt 0,00 85.375,42

 Kosten Werkstoffrecycling LK Oldenburg 0,00 5.095,94

17.662.286,96 17.626.962,70

Betrieb gewerblicher Art

 Einrichtung/Unterhaltung Sammelstellen 2.865,94 15.747,92

 Reinigung Sammelstellen 53.414,21 47.203,95

 Kosten Recyclinghöfe (BgA) 27.588,76 27.431,58

 Kosten Wertstoffrecycling 19 % USt (BgA) 341.896,65 0,00

 DSD Erlösbeteiligungen PPK 9.306,48 0,00

435.072,04 90.383,45

18.097.359,00 17.717.346,15
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4. Personalaufwand € 611.754,17
Vorjahr € 581.031,30

2021

€

2020

€

Löhne und Gehälter 477.954,32 444.680,38

Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 133.799,85 136.350,92

611.754,17 581.031,30

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen durch tarifliche Anpassungen zum

1. März 2020 i. H. v. 1,06 % sowie zum 1. April 2021 i. H. v. 1,4 %. 

5. Abschreibungen € 306.579,89
Vorjahr € 676.913,99

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 876.154,16
Vorjahr € 1.059.779,24

2021

€

2020

€

Gebührenrechtlicher Teil

 Verwaltungskosten Gemeinden 366.566,19 376.376,10

 Kosten untere Abfallbehörde Landkreis Ammerland 128.775,68 145.173,78

 Zentrale Dienstleistungen 78.433,33 74.951,29

 Rechts- und Beratungskosten 35.960,10 78.921,65

 Geräte und Werkzeuge 29.195,84 59.871,62

Übertrag 638.931,14 735.294,44
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2021

€

2020

€

Übertrag 638.931,14 735.294,44

 EDV-Kosten 24.887,17 21.561,01

 Kosten Abfallberatung 22.561,73 100.456,01

 Beiträge 17.879,28 10.681,58

 Versicherungen 15.791,71 8.973,16

 Gebäudereinigung 12.919,00 12.779,05

 Bürobedarf 9.491,29 10.604,03

 Jahresabschluss- und Prüfungskosten 8.036,07 7.717,48

 Telefon 5.244,56 5.368,70

 Aus- und Fortbildung 5.217,76 3.520,80

 Fahrzeugkosten 2.035,03 3.035,65

 Dienstreisen 1.961,95 2.422,15

 Porto 1.914,50 1.914,50

 Bücher und Zeitschriften 1.326,12 1.059,92

 Bekanntmachung 512,01 506,37

 Zuführung zu Rückstellungen -2.402,00 98.546,00

 Übrige 3.906,32 5.283,42

770.213,64 1.029.724,27

Betrieb gewerblicher Art

 Kosten Abfallberatung 89.348,89 7.949,93

 Personal- und Sachkosten Landkreis Ammerland 13.535,24 13.263,15

 Rechts- und Beratungskosten 0,00 7.000,00

 Übrige 3.056,39 1.841,89

105.940,52 30.054,97

876.154,16 1.059.779,24
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8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 2.467.664,18
Vorjahr € 112.011,42

2021

€

2020

€

Abzinsung langfristige Rückstellungen 2.435.513,94 0,00

Zinsen aus Tagesgeldern 32.091,67 111.976,42

Übrige 58,57 35,00

2.467.664,18 112.011,42

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 0,00
Vorjahr € 58.166,29

11. Sonstige Steuern € 3.269,55
Vorjahr € 3.269,56

12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag € 2.587.510,23
Vorjahr € -35.897,77

2021 2020

€ €

Gebührenrechtlicher Teil 2.435.513,94 -75.587,38

Betrieb gewerblicher Art 151.996,29 39.689,61

2.587.510,23 -35.897,77
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Rechtliche Grundlagen und steuerliche Verhältnisse

des Eigenbetriebes

Gründung: 1. Januar 1997 durch Ausgründung

Name: Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland

Sitz: Westerstede

Rechtsform: Eigenbetrieb des Landkreises Ammerland

Betriebssatzung: Gültig in der Fassung vom 18. Dezember 2013 mit

Wirkung zum 1. Januar 2014

Sitz: Westerstede

Gegenstand: Gegenstand und Aufgaben des Eigenbetriebs sind

insbesondere:

1. Sammlung und Transport von Abfällen,

2. Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfäl-
len und Wertstoffen,

3.  Ablagerung von Abfällen,

4. Vorbereitung von Satzungen zur Regelung der Ab-
fallentsorgung,

5. Ermittlung des Gebührenbedarfs für die Abfallent-
sorgung,

6. Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfal-
lentsorgung,

7. Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes,

8. Rekultivierung und Nachsorge von stillgelegten
Deponien,

9. Planung, Errichtung und Betrieb von Verwertungs-,
Behandlungs- und Entsorgungsanlagen
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Stammkapital: € 511.291,88

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Organe des Eigenbetriebes: Betriebsleitung

Betriebsausschuss

Betriebsleitung: Herr Michael Hauschke 

Herr Jörg Schelling, stellvertretender Betriebsleiter

(bis 31. Juli.2022)

Frau Julia Viola, stellvertretende Betriebsleiterin

(ab 1. August.2022)

Betriebsausschuss: Der Betriebsausschuss besteht aus elf vom Kreistag

gewählten Mitgliedern. Die Mitglieder des Betriebs-

ausschusses sind im Anhang angegeben.

Steuerliche Verhältnisse: Der Eigenbetrieb unterliegt mit den Betrieben gewerb-

licher Art der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie

partiell der Umsatzsteuer.

Die Veranlagungen für die Jahre bis einschließlich

2020 sind erfolgt. Die Steuererklärungen für das Jahr

2021 sind noch abzugeben. 
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